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Allgemeine Geschäftsbedingungen – AGB

1. Nutzung der Webseite

1. Diese AGB gelten für dieMitglieder des Vereins Swiss Ladies Association sowie für sons-

tige Nutzer und Besucher derWebseite www.swissladiesassociation.com und Teilnehmer der

SLA-Events.

1.2 Mitglieder und Sponsoren können sich amDiskussionsforum beteiligen und die Dienst-

leistungen des Vereins, die über dieWebseite angebotenwerden, in Anspruch nehmen.

1.3 AufWunsch können dieMitglieder des Vereins ihre Daten auf derWebseite publizieren

und ihre eigeneWebseite verlinken lassen. Es kann auchWerbung aufgeschaltet werden, siehe

Ziffer 3. der AGB.

1.4 Man kann Tickets zu SLA-Events kaufen.

1.5 Es ist auf eine respektvolle Umgangsweise in den Kommentaren/Foren zu achten.

2. Finanzen, Stornierung & Rückerstattung

2.1 GebürenMitgliederbeitrag: Die Gebühren für dieMitgliedschaft betragen CHF 120.00

undwerden jährlich verrechnet. Die Rechnungwird per E-Mail zugestellt. Die Gebühren kön-

nen per Einzahlungsschein bezahlt werden.

2.1.1 Stornierung & RückerstattungMitgliederbeitrag: Die Registrierung alsMitglied erfolgt,

sobald die Gebühr bezahlt ist und verfällt bei Nichtbezahlung innerhalb der Zahlungsfrist. Eine

Rückerstattung eines geleistetenMitgliederbeitrag ist nicht möglich. Bei Austritt aus demVer-

ein bleibt die angebrocheneMitgliedschaft bis Ende des Kalenderjahres gültig.

2.1.2 Stornierung & Rückerstattung Event-Tickets: Bei einer Absage durch den Teilnehmer

erfolgt keine Rückerstattung des Ticketpreises. Dies gilt unabhängig vomZeitpunkt der Stor-

nierung. Der Grund hierfür liegt in den verbindlichen Vorauszahlungen, die für die Organisa-

tion der Veranstaltung, einschliesslich der Raummiete, Materialbeschaffung, Gage und ande-

ren logistischen Aufwendungen, für die SLA entstehen und nicht erstattet werden können.
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Die Übertragung des Tickets auf eine andere Person ist jedochmöglich. In diesem Fall ist der

Teilnehmer verpflichtet, uns schriftlich oder per E-Mail mindestens 2 Tage vor der Veranstal-

tung über die Änderung zu informieren.

2.1.3 Sollte ein SLA-Event seitens des Vereins abgesagt werden, wird der Veranstalter be-

müht sein, einen Ersatztermin anzubieten. In diesem Fall behält das bereits erworbene Ticket

seine Gültigkeit für den neuen Termin.

Ist die Teilnahme amErsatztermin nicht möglich oder kann kein Ersatztermin angebotenwer-

den, erfolgt eine Rückerstattung des Ticketpreises.Weitergehende Ansprüche, insbesondere

auf Schadensersatz, sind ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Ver-

halten des Veranstalters vorliegt.

2.2 Mitgliedervorteile, die beimKauf von Event-Tickets nicht in Anspruch genommenwur-

den, können nachträglich nicht geltend gemacht oder erstattet werden. Es obliegt demMit-

glied, bei der Buchung die jeweiligen Vorteile korrekt anzuwenden oder anzugeben.

2.3 Kosten im Zusammenhangmit demZahlungsverfahren, z.B. Bankgebühren, tragen die

Mitglieder.

3. Bannerwerbung

3.1 Mitglieder und Sponsoren können auf derWebseite für je 6Monate eine Bannerwerbung

einfügen. Dieses kostet CHF 500.00 für 6Monate.

3.2 Die Bannerwerbung kann jeweils für weitere 6Monate verlängert werden, was einen

Monat vor Ablauf der ersten Frist anzukündigen ist.

3.3 Die Gebühren für die Bannerwerbungwerdenmit Vertragsschluss fällig und halbjährlich

abgerechnet. Für die Zahlung gelten analog die Bestimmungen von Ziffer 2.1 und 2.1.1.

4. Haftung

4.1 DieMitglieder und sonstige Besucher derWebseite sind sich bewusst, dass sich auch bei

sorgfältiger Softwareentwicklung undWartung Fehler einschleichen können, so dass der Ver-

ein nicht für hundertprozentige Verfügbarkeit der Dienstleistung einstehen kann.
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4.2 AusWartungs-, Sicherheits- oder Kapazitätsgründen können die Dienstleistungen kurz-

zeitig ausgesetzt oder beschränkt werden. Bei vorhersehbaren Unterbrüchen finden die Besu-

cher eine entsprechende Information auf derWebsite.

4.3 Der Verein beschränkt seine Haftung auf Schäden, die auf vorsätzliche Vertragsverlet-

zungen oder grobe undmittlere Fahrlässigkeit der für dieWebseite zuständigen Vorstandsmit-

glieder oder ihrer Hilfspersonen zurückzuführen sind. EntstehenMängel und Störungen sollten

dieMitglieder diese unverzüglichmitteilen.

4.4 Der Verein haftet nicht fürMängel und Störungen, die er nicht zu vertreten hat, vor allem

nicht für Sicherheitsmängel und Betriebsausfälle vonDrittunternehmen, mit denen er zusam-

menarbeitet oder von denen er abhängig ist.

4.5 Weiter haftet der Verein nicht für höhere Gewalt, unsachgemässes Vorgehen undMiss-

achtung der Risiken seitens derMitglieder oder Dritter, übermässige Beanspruchung, ungeeig-

nete Betriebsmittel derMitglieder oder Dritter, extremeUmgebungseinflüsse, Eingriffe der

Mitglieder oder Störungen durch Dritte (Viren,Würmer usw.), die trotz der notwendigen aktu-

ellen Sicherheitsvorkehrungen passieren.

4.6 Der Verein haftet nicht für die Pflichtverletzung einesMitgliedes gegenüber einem ande-

renMitglied, aufgrund zwischen diesen geschlossenen Vereinbarungen und Verträgen. Die

Mitglieder sind für ihre geschäftliche und private Kommunikation untereinander selber verant-

wortlich.

4.7 Der Verein übernimmt unter keinen Umständen irgendwelche Haftung gegenüberMit-

gliedern für direkte oder indirekte Schäden oder Nachteile, die durch die Benutzung und den

Inhalt der über die Plattform publizierten Informationen oder die Übertragung der betreffen-

den Informationen im Internet entstehen.

4.8 DieMitglieder und Besucher haben zu beachten, dass die Authentifizierung von Internet-

benutzern nicht absolut zu gewährleisten ist, auchwenn die Angaben derMitglieder vor der

Registrierung überprüft werden. Der Verein garantiert nicht dafür, dass hinter den Teilneh-

mern in denDiskussionsforen, den verlinktenWebseiten und der Bannerwerbungwirklich die

genannten Personen stehen.Wer über dieWebseite Kontakt mit anderen Benützern auf-

nimmt, sollte sich selbst von der Identität der betreffenden Personen überzeugen.
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5. Datenschutz und Verarbeitung von Daten

5.1 Der Verein verpflichtet sich, die Regelungen des Datenschutzgesetzes und der Daten-

schutzverordnung zu beachten.

5.2 DieMitglieder überlassen demVerein alle für die vertragsgemässenDienstleistungen er-

forderlichen Angaben und gewährleisten, dass alle von ihnen angegebenenDatenwahr und

vollständig sind. DieMitglieder teilen allfällige Adressänderungen und sonstige notwendige In-

formationen unverzüglichmit.

5.3 BeimDiskussionsforum können dieMitglieder sichmit einemPseudonym beteiligen.

5.4 Die von denMitgliedern übermittelten Datenwerden im Prinzip nur im Rahmen bzw. zu

Zwecken der Vertragserfüllung und im Interesse des Vereins und seinerMitglieder verwendet.

5.5 Der Verein verarbeitet und nutzt personenbezogeneDaten derMitglieder, wie Name,

Kennwort undMailadresse, für die Durchführung und Abwicklung seines in den Statuten und

diesen AGB festgelegten Angebotes.

5.6 Die Daten derMitglieder dürfen anderenMitgliedern bekannt gegebenwerden.Wenn

die Daten derMitglieder auf derWebseite publiziert werden, können diesemittels eines For-

mulars bestimmen, welche Angaben sie veröffentlichenwollen.

5.7 DieMitglieder nehmen zur Kenntnis, dass die Nutzungsdaten unter anderemmit Hilfe

von Cookies verarbeitet werden, beispielsweise um eine Benutzer-ID zuzuordnen.

5.8 Bei Ausscheiden einesMitgliedes werden auf dessenWunsch seine sämtliche Daten auf

derWebseite gelöscht.

5.9 Der Verein kann die Daten derMitglieder verarbeiten, wenn es zum Ermitteln und Stop-

pen von in betrügerischer Absicht gelieferten Informationen sowie rechtswidriger oder ver-

tragswidriger Inanspruchnahme bzw.Missbrauch des Vereins oder derWebseite notwendig

ist. Zu diesemZweck darf der Verein auchNutzungsdaten, unter anderemmit Hilfe von Coo-

kies ermitteln und verarbeiten, um aus demGesamtbestand aller aktuellen Informationen die-

jenigen herauszufinden, bei denen tatsächliche Anhaltspunkte fürMissbrauch bestehen. Das

gilt auch, wenn die betreffende Person nicht mehrMitglied des Vereins ist. Der Verein kann

diese Daten an Strafverfolgungsbehörden sowie in ihren Rechten verletzte Dritte übermitteln.
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6. Verpflichtung der Mitglieder

6.1 DieMitglieder beschaffen auf eigene Kosten die Einrichtungen, die sie selber für die Er-

öffnung einesWeb-Accounts benötigen (Hardware, Software).

6.2 DieMitglieder haben ihre Systeme so abzusichern, dass sie nicht zur Gefahrenquelle für

andere werden.

6.3 Es ist grundsätzlich Sache derMitglieder, Sicherungskopien von ihrenDaten zu erstellen.

Auf dem Server vorhandeneDatenwerden regelmässig gesichert. Diese Sicherung stellt ein

Abbild zu einem gewissen Zeitpunkt dar.

6.4 DieMitglieder sind dafür verantwortlich, dass die von ihnen gewählten Adressbezeich-

nungen (Domain, E-Mail-Adressen) frei sind und nicht gegen Rechte Dritter verstossen.

6.5 Es ist nicht erlaubt, Leistungen des Vereins anDritte entgeltlich oder unentgeltlich wei-

terzugeben oder Dritten den Zugang zumDiskussionsforum zu ermöglichen.

6.6 DieMitglieder dürfen keineMechanismen, Software oder sonstige Scripts in Verbindung

mit der Nutzung derWebsite verwenden. Blockieren, Überschreiben,Modifizieren, Kopieren

von Inhalten der Plattform ist denMitgliedern strikt untersagt.

6.7 Der Verein übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die entstehen, weil Mitglieder

die in Ziffer 6.1 bis 6.6 genannten Verpflichtungen nicht erfüllen.

6.8 Der Verein behält sich vor, die Zulassung zu sperren, wenn einMitglied die in Ziffer 6.1

bis 6.6 genannten Pflichten verletzt. In leichten Fällen kann dasMitglied verwarnt werden.

7. Verpflichtung zu rechtmässigem Verhalten

7.1 DieMitglieder verpflichten sich, keine anderenMitglieder oder sonstigeWebsitebenüt-

zer mit unerwünschten Kommunikationsversuchen undWerbung zu belästigen.

7.2 DieMitglieder sind verpflichtet, imUmgangmit anderenMitgliedern die geltenden

rechtlichen Regelungen zu befolgen, z.B. keine Kettenbriefe oder betrügerische Angebote zu

versenden.
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7.3 Die auf der Plattform publizieren Daten und Informationen dürfen nicht gegen Persön-

lichkeitsrechte, Presserecht, Urheberrecht,Wettbewerbsrecht und Vorschriften überMarken

undDesign sowie gegenweitere rechtliche Regelungen der Schweiz verstossen. Soweit not-

wendig, ist auch das internationale Recht und auf jeden Fall die Netiquette zu berücksichtigen.

7.4 Der Verein behält sich vor, die Nutzung sofort zu sperren, wenn der Inhalt einer Publika-

tion auf der Plattform gesetzeswidrig ist oder gravierend gegen die Netiquette verstösst. In

leichteren Fällen kann der Verein dieMitglieder auffordern, die Publikation zu ändern.Wird

dies nicht eingehalten, wird die Nutzungsmöglichkeit gesperrt. Bei kriminellen Inhaltenwird

die Polizei informiert.

7.5 Bei Pflichtverletzungen nach Ziffer 7.1 bis 7.4 hat der Verein das Recht, Schadenersatz zu

fordern. Bei Sperrung des Internetzugangsmuss der Verein vorausbezahlte Beiträge nicht zu-

rückerstatten.

8. Sicherheit

8.1 Der Verein verpflichtet sich, in Systemen, Programmen usw., auf die er Einfluss hat, für

Sicherheit nach aktuellem technischen Stand zu sorgen.

8.2 DieMitglieder haben für die Sicherheit der Systeme, Programme undDaten zu sorgen,

die sich in ihrem Einflussbereich befinden. DieMitglieder sollten in eigenem Interesse Pass-

wörter und Benutzernamen gegenüber Dritten geheim halten, wenn nötig Passwörter in regel-

mässigen Abständen ändern und so gestalten, dassman sie nicht leicht ermitteln kann.

8.3 DieMitglieder verpflichten sich, keine übermässige Belastung der Plattform durch unge-

zielte oder unsachgemässe Verbreitung vonDaten herbeizuführen, insbesondere Spam-Mai-

ling zu unterlassen.

8.4 DieMitglieder haben das Archivieren und Verbreiten von Computerviren zu unterlassen.

8.5 Bei Pflichtverletzungen vonMitgliedern nach Ziffer 8.3 und 8.4 kann der Verein den Zu-

gang sofort zu sperren, ohne vorausbezahlte Beträge zurückzuerstatten, und allenfalls Scha-

denersatz verlangen.
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9. Änderung der AGB

9.1 Der Vorstand des Vereins kann diese AGB jederzeit und ohneNennung vonGründen an-

passen, soweit es die Führung und Technik derWebseite betrifft.

9.2 Die geänderten Bedingungenwerden denMitgliedern per E-Mail spätestens zweiWo-

chen vor ihrem Inkrafttreten zugesendet.


